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Bilanz - Aktiva in T€       

   31. Dezember 2025   31. Dezember 2024 

A. Anlagevermögen       

I. Immaterielle Vermögensgegenstände       

Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte 
und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rech-
ten und Werten 

  249   466 

   249   466 

II. Sachanlagen       

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten ein-
schließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 

  308   412 

2. Technische Anlagen und Maschinen   2.425   3.012 

3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung   1.116   1.383 

4. Geleistete Anzahlungen   535   - 

   4.383   4.808 

III. Finanzanlagen       

1. Anteile an verbundenen Unternehmen   295.587   348.439 

2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen   53.079   68.419 

3. Beteiligungen   135.207   151.920 

   483.873   568.778 

       

B. Umlaufvermögen       

I. Vorräte       

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe   230   388 

2. Unfertige Erzeugnisse und Leistungen   7.401   - 

3. Geleistete Anzahlungen   20.602   20.967 

   28.232   21.355 

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände       

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   16.280   3.576 

2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen   8.200   16.046 

3. Sonstige Vermögensgegenstände   1.834   3.693 

   26.313   23.315 

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   66.874   30.623 

       

C. Rechnungsabgrenzungsposten   1.115   1.098 

       

   611.040   650.442 

   Bilanz    
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Bilanz - Passiva in T€       

   31. Dezember 2025   31. Dezember 2024 

A. Eigenkapital       

I. Gezeichnetes Kapital   17.673   17.664 

II. Kapitalrücklage   560.981   560.813 

III. Verlustvortrag   -260.496   -131.477 

IV. Jahresfehlbetrag   -53.669   -129.019 

   264.489   317.982 

       

B. Rückstellungen       

Sonstige Rückstellungen   233.805   313.595 

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr   212.436   311.369 

   233.805   313.595 

       

C. Verbindlichkeiten       

1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen   6.960   - 

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr   6.960   - 

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   7.458   5.270 

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr   7.458   5.270 

3. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen   24.968   12.000 

4. Sonstige Verbindlichkeiten   72.754   1.595 

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr   1.296   940 

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr   70.043   655 

davon aus Steuern   310   212 

davon im Rahmen der sozialen Sicherheit   -   1 

   112.140   18.865 

       

D. Passive Rechnungsabgrenzungsposten   606   - 

       

   611.040   650.442 
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Gewinn- und Verlust- Rechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025 in T€ 

   2025   2024 

1. Umsatzerlöse   40.597   33.906 

2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnis-

sen 

  -148   - 

3. Sonstige betriebliche Erträge   532   842 

davon Erträge aus der Währungsumrechnung   44   63 

4. Materialaufwand       

a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezo-
gene Waren 

  1.703   3.287 

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen   59.460   48.571 

   61.163   51.858 

5. Personalaufwand       

a) Löhne und Gehälter   21.851   20.834 

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und 
für Unterstützung 

  4.108   4.125 

davon für Altersversorgung   682   584 

   25.959   24.959 

6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des 

Anlagevermögens und Sachanlagen 
  1.312   1.380 

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen   18.878   17.684 

davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung   142   104 

8. Erträge aus Beteiligungen 

 

  1.641   7.125 

davon aus verbundenen Unternehmen   -   - 

9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   80.053   52.575 

davon aus verbundenen Unternehmen   290   492 

10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Um-

laufvermögens 

  64.977   126.307 

11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   4.072   1.273 

12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   -23   1 

13. Ergebnis nach Steuern   -53.663   -129.014 

14. Sonstige Steuern   5   5 

15. Jahresfehlbetrag   -53.669   -129.019 

   Gewinn- und Verlustrechnung 
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Anhang für den Zeitraum  
vom 1. Januar 2025 bis 31. Dezember 2025  
der Formycon AG

1. Allgemeine Angaben zum 
Unternehmen 

Die FORMYCON AG, (im Folgenden „FORMYCON“ 

oder „Gesellschaft“), zusammen mit ihren konsoli-

dierten Tochtergesellschaften (im Folgenden „Kon-

zern“), ist ein führender und unabhängiger Entwick-

ler von qualitativ hochwertigen biopharmazeuti-

schen Nachfolgeprodukten, sogenannten Biosimi-

lars. 

Die FORMYCON AG hat ihren Sitz in Martinsried-

Planegg. Sie ist im Handelsregister des Amtsge-

richts München unter HRB 200801 eingetragen. 

Die Gesellschaft ist an der Frankfurter Wertpapier-

börse im Prime Standard (Deutsche Börse: WKN 

A1EWVY, Kürzel FYB, ISIN: DE000A1EWVY8) no-

tiert. 

Nach Kenntnis der Gesellschaft, insbesondere ba-

sierend auf den bis zum Datum der Freigabe des 

Jahresabschlusses erhaltenen Stimmrechtsmittei-

lungen nach § 20 des Aktiengesetzes, hat keiner 

der Aktionäre der Gesellschaft mehr als den vierten 

Teil der Aktien an der Gesellschaft.  

Des Weiteren gingen der Gesellschaft seit Zulas-

sung im Prime Standard der deutschen Wertpapier-

börse keine weiteren Stimmrechtsmitteilungen 

nach § 33 WpHG zu, sodass sich nach Kenntnis der 

Gesellschaft keine Änderungen im Vergleich zum 

Zulassungsprospekt ergeben haben. 

2. Allgemeine Angaben zu Inhalt und 
Gliederung des Jahresabschlusses 

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften 

der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzen-

den Bestimmungen für große Kapitalgesellschaften 

(§§267 i.V.m. § 264d HGB) sowie der §§ 150 ff. AktG 

aufgestellt. 

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem 

Gesamtkostenverfahren im Einklang mit § 275 

Abs. 2 HGB aufgestellt. Der Jahresabschluss wird 

in EUR (€) aufgestellt, der Ausweis erfolgt in Tau-

send Euro (T€). 

Im Geschäftsjahr 2025 wurde die Clinical Research 

GmbH (vormals Bioeq GmbH) rückwirkend auf den 

1. Januar 2025 auf die Formycon AG verschmolzen. 

Die Vorjahreszahlen sind daher nur eingeschränkt 

mit den Zahlen des Berichtsjahres vergleichbar, da 

sie die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 

Clinical Research GmbH nicht berücksichtigen. 

3. Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden 

Währungsumrechnung 

Auf fremde Währung lautende Vermögensgegen-

stände und Verbindlichkeiten werden grundsätzlich 

mit dem am Tag des Zugangs geltenden Devisen-

kassamittelkurs in Euro umgerechnet. Bis zum Bi-

lanzstichtag eingetretene Änderungen der Wech-

selkurse werden durch Niedrigerbewertung von 

Vermögensgegenständen bzw. durch Höherbewer-

tung von Verbindlichkeiten berücksichtigt, soweit 

dies für eine verlustfreie Bewertung am Bilanzstich-

tag notwendig ist und die Beträge erst nach einer 

Laufzeit von mehr als einem Jahr fällig werden. 

Posten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr 

werden generell mit dem Devisenkassamittelkurs 

zum Abschlussstichtag umgerechnet. Die daraus 

resultierenden Erträge bzw. Aufwendungen aus der 

Währungsumrechnung werden in der Gewinn- und 

Verlustrechnung unter den sonstigen betrieblichen 
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Erträgen bzw. Aufwendungen gesondert ausgewie-

sen. 

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung 

Die im Vorjahr angewandten Bilanzierungs- und Be-

wertungsmethoden wurden im Berichtsjahr fortge-

führt. Die Bilanz enthält sämtliche Vermögensge-

genstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungs-

posten. Sämtliche bilanzierten Vermögenswerte 

und Schulden werden einzeln bewertet. Die Bewer-

tung der Vermögensgegenstände und Schulden 

trägt allen erkennbaren Risiken nach den Grundsät-

zen vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung Rech-

nung. 

Anlagevermögen  

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensge-

genstände (unter anderem Software und Lizenzen) 

werden zu Anschaffungskosten aktiviert und nach 

ihrer voraussichtlichen wirtschaftlichen Nutzungs-

dauer über drei bis fünf Jahre abgeschrieben.  

Das Wahlrecht gemäß § 248 Abs. 2 HGB zur Akti-

vierung originärer immaterieller Vermögensgegen-

stände des Anlagevermögens wird nicht ausgeübt. 

Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten abzü-

glich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Be-

wegliche Anlagegegenstände werden linear pro 

rata temporis abgeschrieben. Darüber hinaus wer-

den bei voraussichtlich dauerhafter Wertminderung 

außerplanmäßige Abschreibungen auf den niedri-

geren beizulegenden Wert vorgenommen. 

Den planmäßigen Abschreibungen liegen im We-

sentlichen die folgenden betriebsgewöhnlichen 

Nutzungsdauern zugrunde: 

 
Betriebsgewöhnliche 
Nutzungsdauern 

   

Größere Laborgeräte, Kühlgeräte und 

Laboreinrichtung 

  10 Jahre 

Kleinere Laborgeräte   5 Jahre 

IT – Server   7 Jahre 

Elektronische Kleingeräte 

(Laptops, PCs, etc.)   3 Jahre 

Möbel und sonstige Einrichtung   10 Jahre 

GWG mit Anschaffungskosten 

unter 800 €   

Sofort- 

abschreibung 

 

Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungs-

kosten bzw. gegebenenfalls - bei voraussichtlich 

dauerhafter oder vorübergehender Wertminderung 

- unter Vornahme außerplanmäßiger Abschreibun-

gen mit dem niedrigeren beizulegenden Wert aus-

gewiesen. Bei Wegfall der Gründe werden Wertauf-

holungen vorgenommen. 

Umlaufvermögen  

In den Vorräten ausgewiesene Roh-, Hilfs- und Be-

triebsstoffe sowie Waren werden zu durchschnittli-

chen Anschaffungskosten angesetzt, soweit am Bi-

lanzstichtag nicht eine Abwertung auf einen niedri-

geren Wert vorzunehmen ist. Die fertigen und un-

fertigen Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten 

gemäß § 255 Abs. 2 Satz 2 HGB bewertet. 

Forderungen und sonstige Vermögensgegen-

stände werden zu Nennwerten bzw. dem niedrige-

ren beizulegenden Wert angesetzt. Bei zweifelhaft 

einbringlichen Forderungen werden Einzelwertbe-

richtigungen vorgenommen. Das in den sonstigen 

Vermögensgegenständen enthaltene trennungs-

pflichtige Derivat wird zum Bilanzstichtag zu fortge-

führten Anschaffungskosten angesetzt, sofern am 

Bilanzstichtag nicht eine Abwertung auf den niedri-

geren beizulegenden Zeitwert vorzunehmen ist. 

Die flüssigen Mittel werden zum Nennwert ange-

setzt. 

Aktive Rechnungsabgrenzung 

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden 

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag angesetzt, 
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soweit sie Aufwendungen für einen bestimmten 

Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen. 

Latente Steuern 

Die Berechnung der latenten Steuern zum 31. De-

zember 2025 beruht auf temporären Differenzen 

zwischen Bilanzposten aus handelsrechtlicher und 

steuerrechtlicher Bilanzierung gemäß § 274 HGB. 

Die sich ergebenden kumulierten Steuerbelastun-

gen und Steuerentlastungen werden verrechnet 

angesetzt (§ 274 Abs. 1 Satz 3 HGB). Im Wesentli-

chen handelt es sich bei den auftretenden Differen-

zen um steuerliche Verlustvorträge, die im Bereich 

der Gewerbe- und Körperschaftssteuer zur Ver-

rechnung zukünftiger Gewinne zur Verfügung ste-

hen. Auf diese wurden aktive latente Steuern unter 

Anwendung der jeweiligen Steuersätze ermittelt. 

Das Wahlrecht des § 274 HGB zum Ansatz Aktiver 

latenter Steuern wurde dahingehend ausgeübt, 

dass kein Ansatz der Aktiven latenten Steuern er-

folgt. 

Rückstellungen 

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle 

ungewissen Verpflichtungen und alle erkennbaren 

Risiken. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger 

kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfül-

lungsbetrages einschließlich zukünftiger Preis- und 

Kostensteigerungen angesetzt. Rückstellungen mit 

einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden 

mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durch-

schnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sie-

ben Geschäftsjahre abgezinst. 

Verbindlichkeiten 

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbe-

trag passiviert. 

Anleihen und Schuldverschreibungen (Finanzver-

bindlichkeiten) 

Anleihen werden bei erstmaligem Ansatz zum bei-

zulegenden Zeitwert abzüglich Transaktionskosten 

erfasst und anschließend grundsätzlich zu fortge-

führten Anschaffungskosten bewertet. 

Zinsaufwendungen werden periodengerecht im Fi-

nanzergebnis erfasst. 

Passive Rechnungsabgrenzung 

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden 

Einnahmen vor dem Abschlussstichtag ausgewie-

sen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit 

nach dem Abschlussstichtag darstellen. 

Eingebettete Derivate in Anleihen 

Die Bewertung erfolgt mittels marktüblicher Opti-

onspreismodelle, wie Monte Carlo-Simulation. We-

sentliche Inputfaktoren sind insb. der 3-Monats-Eu-

ribor und der Credit Spread. Nicht beobachtbare 

Faktoren werden auf Basis interner Annahmen ge-

schätzt, wobei beobachtbare Marktdaten bevorzugt 

werden. 

4. Erläuterungen zur Bilanz 

Anlagevermögen 

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlage-

vermögens sowie der Abschreibungen des laufen-

den Berichtszeitraumes sind in Anlage 1 zum An-

hang in einem Anlagenspiegel dargestellt. 

Bei den Finanzanlagen handelt es sich im Wesentli-

chen um Anteile an verbundenen Unternehmen. 

Dabei werden die Finanzanlagen regelmäßig auf 

außerplanmäßige Wertminderungen überprüft. Im 

Rahmen der Überprüfung zum 31. Dezember 2025 

wurde dabei sowohl für die Beteiligung an der 

Bioeq AG als auch für die Anteile am verbundenen 

Unternehmen FYB202 Project GmbH ein Wertmin-

derungsbedarf festgestellt. 

Umlaufvermögen 

Forderungen und sonstige Vermögensgegen-

stände 

Die Restlaufzeiten der Forderungen und sonstigen 

Vermögensgegenstände sowie deren Mitzugehö-

rigkeit zu anderen Bilanzposten werden in Anlage 
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2 zum Anhang in einem Forderungsspiegel darge-

stellt. 

In den sonstigen Vermögensgegenständen ist das 

trennungspflichtige eingebettete Derivat aus dem 

Nordic Bond mit einem Buchwert von 690 TEUR 

enthalten. Zum Stichtag betrug der beizulegende 

Zeitwert 742 TEUR. 

Eigenkapital 

Angaben nach § 160 AktG 

Im Geschäftsjahr 2025 erfolgten keine Kapitalmaß-

nahmen. 

Im Vorjahr hatten Vorstand und Aufsichtsrat der 

Formycon AG beschlossen, das Grundkapital der 

Gesellschaft von 16.053.025,00 € um 

1.603.877,00 € auf 17.656.902,00 € durch Ausgabe 

von 1.603.877 neuen, auf den Inhaber lautenden 

Stückaktien zu erhöhen. Die neuen Aktien entspra-

chen etwa 9,08 % des Grundkapitals der Gesell-

schaft und wurden im Rahmen einer Privatplatzie-

rung ausgegeben. Die Platzierung erfolgt zu einem 

Kurs von 51,65 € je Aktie. 

Zahl der Aktien 

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 

17.672.927,00 € (Vorjahr: 17.664.427,00 €) und ist 

eingeteilt in 17.672.927 Stückaktien (Inhaberaktien) 

(Vorjahr: 17.664.427 Stück). Der Anstieg im Ver-

gleich zum Vorjahr resultierte aus der Ausübung 

von Aktienoptionen aus dem Aktienoptionspro-

gramm 2015. Sämtliche Anteile sind voll stimm-

rechts- und dividendenberechtigt. 

Genehmigtes Kapital 2024  

Der Vorstand wurde mit Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 12. Juni 2024 ermächtigt, mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der 

Gesellschaft bis zum 11. Juni 2029 durch Ausgabe 

neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien ge-

gen Bar- und/oder Sacheinlagen, ganz oder in Teil-

beträgen, einmalig oder mehrmals, um bis zu insge-

samt 8.828.451,00 € zu erhöhen (Genehmigtes 

Kapital 2024). Die neuen Aktien sind grundsätzlich 

den Aktionären zum Bezug (auch im Wege des mit-

telbaren Bezugs gemäß § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG) 

anzubieten. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Be-

zugsrecht der Aktionäre insbesondere in folgenden 

Fällen ganz oder teilweise auszuschließen: 

— Um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszuneh-

men, 

— bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zur 

Gewährung von Aktien zum Zweck des Erwerbs 

von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligun-

gen an Unternehmen oder anderen Vermögensge-

genständen oder Rechten, 

— bei Barkapitalerhöhungen, wenn der Ausgabe-

betrag der neuen Aktien den Börsenpreis der be-

reits bestehenden Aktien zum Zeitpunkt der end-

gültigen Festlegung des Ausgabebetrags nicht we-

sentlich unterschreitet und die unter Ausschluss 

des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 

ausgegebenen Aktien insgesamt 10 % des Grund-

kapitals nicht überschreiten, und zwar weder im 

Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt 

der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese Be-

grenzung auf 10 % des Grundkapitals sind Aktien 

anzurechnen, die (a) während der Laufzeit dieser 

Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts 

in direkter und entsprechender Anwendung des 

§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräu-

ßert werden oder die (b) zur Bedienung von 

Schuldverschreibungen und/oder Genussrechten 

mit Wandlungs- und/oder Optionsrechten oder 

Wandlungs- und/oder Optionspflichten ausgege-

ben werden oder ausgegeben werden können, so-

fern diese Finanzinstrumente nach dem Wirksam-

werden dieser Ermächtigung in entsprechender 

Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter 

Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben werden, 

— bei Barkapitalerhöhungen, soweit es erforder-

lich ist, um Inhabern der von der Gesellschaft oder 

von Konzerngesellschaften, an denen die Gesell-

schaft unmittelbar oder mittelbar mehrheitlich be-

teiligt ist, begebenen Schuldverschreibungen oder 

Genussrechten mit Wandlungs- und/oder Options-

rechten bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten ein 
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Bezugsrecht auf neue Aktien der Gesellschaft in 

dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Aus-

übung des Options- oder Wandlungsrechts oder 

der Erfüllung der Options- oder Wandlungs-

pflicht oder nach Ausübung einer Ersetzungsbefug-

nis der Gesellschaft als Aktionär zustehen würde,  

— zur Gewährung einer sogenannten Aktiendivi-

dende (Scrip Dividend), bei der den Aktionären an-

geboten wird, ihren Dividendenanspruch (ganz 

oder teilweise) als Sacheinlage gegen Gewährung 

neuer Aktien aus dem genehmigten Kapital in die 

Gesellschaft einzulegen.  

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte, 

die Einzelheiten der Kapitalerhöhung sowie die Be-

dingungen der Aktienausgabe, insbesondere den 

Ausgabebetrag, festzulegen. Der Aufsichtsrat wird 

ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollstän-

diger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung 

des Grundkapitals aus dem Genehmigten Kapital 

2023 entsprechend dem Umfang der Kapitalerhö-

hung aus dem Genehmigten Kapital 2023 oder 

nach Ablauf der Ermächtigungsfrist anzupassen. 

Bedingtes Kapital 2022 

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 

18. Juni 2025 wurde das Bedingte Kapital 2022 

aufgehoben und durch ein neues Bedingtes Kapital 

2025/I ersetzt. 

Bedingtes Kapital 2025/I 

Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 

8.832.213,00 € durch Ausgabe von bis zu 

8.832.213 neuen, auf den Inhaber lautenden Stück-

aktien bedingt erhöht („Bedingtes Kapital 2025/I“). 

Das Bedingte Kapital 2025/I dient der Gewährung 

von auf den Inhaber lautenden Stückaktien bei der 

Ausübung von Wandlungs- oder Optionsrechten, 

bei der Erfüllung von Wandlungs- oder Options-

pflichten bzw. bei Ausübung eines Wahlrechts der 

Gesellschaft, ganz oder teilweise anstelle der Zah-

lung des fälligen Geldbetrages Aktien der Gesell-

schaft zu gewähren an die Inhaber bzw. Gläubiger 

von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuld-

verschreibungen, Genussrechten und/oder 

Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinatio-

nen dieser Instrumente) (nachstehend gemeinsam 

„Schuldverschreibungen“), die aufgrund des Er-

mächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung 

vom 18. Juni 2025 unter Tagesordnungspunkt 10 

ausgegeben worden sind. Die Ausgabe der neuen 

Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des Ermächti-

gungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 18. 

Juni 2025 unter Tagesordnungspunkt 10 jeweils 

festzulegenden Wandlungs- oder Optionspreis. 

Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit 

durchgeführt, wie die Inhaber bzw. Gläubiger von 

Schuldverschreibungen, die von der Gesellschaft 

oder einer von der Gesellschaft abhängigen oder in 

ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Mehrheitsbe-

sitz stehenden Gesellschaft aufgrund des Ermächti-

gungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 18. 

Juni 2025 unter Tagesordnungspunkt 10 bis zum 17. 

Juni 2030 ausgegeben bzw. garantiert werden, von 

ihren Wandlungs- oder Optionsrechten Gebrauch 

machen bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten 

aus solchen Schuldverschreibungen erfüllen oder 

soweit die Gesellschaft anstelle der Zahlung des 

fälligen Geldbetrags Aktien der Gesellschaft ge-

währt und soweit die Wandlungs- oder Options-

rechte bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten nicht 

durch eigene Aktien, durch Aktien aus genehmig-

tem Kapital oder durch andere Leistungen bedient 

werden. 

Die neuen Aktien nehmen von dem Beginn des Ge-

schäftsjahrs an, in dem sie entstehen, und für alle 

nachfolgenden Geschäftsjahre am Gewinn der Ge-

sellschaft teil. Sie nehmen stattdessen bereits von 

Beginn des ihrer Ausgabe vorangehenden Ge-

schäftsjahrs am Gewinn der Gesellschaft teil, wenn 

im Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien ein Ge-

winnverwendungsbeschluss der Hauptversamm-

lung über den Gewinn dieses Geschäftsjahres noch 

nicht gefasst worden ist. 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durch-

führung der bedingten Kapitalerhöhung festzuset-

zen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Satzung 

entsprechend der jeweiligen Inanspruchnahme des 

Bedingten Kapitals 2025/I anzupassen. Entspre-

chendes gilt für den Fall der Nichtausnutzung der 
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Ermächtigung zur Ausgabe von Schuldverschrei-

bungen nach Ablauf der Ermächtigungsfrist sowie 

für den Fall der Nicht- oder nicht vollumfänglichen 

Ausnutzung des Bedingten Kapitals 2025/I nach 

Ablauf sämtlicher Options- und Wandlungsfristen. 

Zahl der Bezugsrechte gemäß § 192 Abs. 2 

Nr. 3 AktG 

Bedingtes Kapital 2015 

Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 

376.000 € durch Ausgabe von bis zu 376.000 

Stück neuen, auf den Inhaber lautenden Stückak-

tien bedingt erhöht („Bedingtes Kapital 2015“). Das 

Bedingte Kapital 2015 dient ausschließlich der Si-

cherung von Bezugsrechten, die aufgrund der Er-

mächtigung der Hauptversammlung vom 30. Juni 

2015 im Rahmen des Aktienoptionsprogramms 

2015 in der Zeit bis einschließlich zum 29. Juni 

2020 an Mitglieder des Vorstands und Arbeitneh-

mer der Gesellschaft sowie an Mitglieder der Ge-

schäftsführungen und Arbeitnehmer von mit der 

Gesellschaft verbundenen Unternehmen ausgege-

ben werden. 

Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit 

durchgeführt, wie Bezugsrechte ausgegeben wer-

den und deren Inhaber von ihrem Bezugsrecht auf 

Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen und die 

Gesellschaft nicht in Erfüllung der Bezugsrechte ei-

gene Aktien gewährt oder Barausgleich leistet. Die 

neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäfts-

jahres an, für das zum Zeitpunkt der Ausgabe der 

neuen Aktien noch kein Beschluss der Hauptver-

sammlung über die Verwendung des Bilanzge-

winns gefasst worden ist, am Gewinn teil. 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durch-

führung der bedingten Kapitalerhöhung festzuset-

zen. Soweit der Vorstand betroffen ist, ist der Auf-

sichtsrat entsprechend ermächtigt. Der Aufsichtsrat 

ist des Weiteren ermächtigt, die Fassung der Sat-

zung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des 

Bedingten Kapitals anzupassen. 

Mit Bezug auf das in 2015 beschlossene Bedingte 

Kapital wurden im Geschäftsjahr 8.500 Optionen 

ausgeübt (Vorjahr: 7.525) und 500 Optionen (Vor-

jahr: 0) sind verfallen. Zum Stichtag waren 186.450 

Optionen (Vorjahr: 195.450) ausgegeben, die we-

der verfallen noch ausgeübt sind. 

Bedingtes Kapital 2020 

Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 

724.000 € durch Ausgabe von bis zu 724.000 

neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien be-

dingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020). Das Be-

dingte Kapital 2020 dient ausschließlich der Siche-

rung von Bezugsrechten, die aufgrund der Ermäch-

tigung der Hauptversammlung vom 10. Dezember 

2020 im Rahmen des Aktienoptionsprogramms 

2020 in der Zeit bis einschließlich zum 9. Dezem-

ber 2025 an Mitglieder des Vorstands und Arbeit-

nehmer der Gesellschaft sowie an Mitglieder der 

Geschäftsführungen und Arbeitnehmer von mit der 

Gesellschaft verbundenen Unternehmen ausgege-

ben werden. 

Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit 

durchgeführt, wie Bezugsrechte ausgegeben wer-

den und deren Inhaber von ihrem Bezugsrecht auf 

Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen und die 

Gesellschaft nicht in Erfüllung der Bezugsrechte ei-

gene Aktien gewährt oder Barausgleich leistet. Die 

neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäfts-

jahres an, für das zum Zeitpunkt der Ausgabe der 

neuen Aktien noch kein Beschluss der Hauptver-

sammlung über die Verwendung des Bilanzge-

winns gefasst worden ist, am Gewinn teil. 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durch-

führung der bedingten Kapitalerhöhung festzuset-

zen. Soweit der Vorstand betroffen ist, ist der Auf-

sichtsrat entsprechend ermächtigt. Der Aufsichtsrat 

ist des Weiteren ermächtigt, die Fassung der Sat-

zung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des 

Bedingten Kapitals anzupassen. 

Mit Bezug auf das in 2020 beschlossene Bedingte 

Kapital wurden im Geschäftsjahr keine Optionen 

ausgeübt (Vorjahr: 0) und 2.000 Optionen (Vorjahr: 

2.000) sind verfallen. Zum Stichtag waren 228.000 

Optionen (Vorjahr: 230.000) ausgegeben, die we-

der verfallen noch ausgeübt sind. 
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Rückstellungen 

Im Posten sonstige Rückstellungen sind folgende 

wesentliche Positionen zusammengefasst: 

 
Rückstellungen in T€ 

      

   31. Dezember 2025   31. Dezember 2024 

Prämien/Tantiemen   1.559   1.999 

Urlaubsrückstellungen   341   499 

Aufbewahrungsverpflichtungen   213   202 

Ausstehende Rechnungen   17.254   8.882 

Prüfungs- und Beratungskosten   806   691 

Berufsgenossenschaft und sonstige soziale Abgaben   126   117 

Sonstige Personalrückstellungen   1.283   59 

Earn Out FYB202   55.039   72.062 

Earn Out Bioeq AG   157.184   229.084 

Summe   233.805   313.595 

 

Die Rückstellungen für die bedingten Kaufpreiszah-

lungen für die Anteile an der Bioeq AG und der 

FYB202 Project GmbH werden regelmäßig basie-

rend auf den erwarteten Zahlungsströmen neu be-

wertet. Die im Rahmen dieser Neubewertung auf-

tretenden Wertänderungen wurden im Finanzer-

gebnis als Zinsertrag und Zinsaufwand erfasst. Ne-

ben der Neubewertung wurden im Geschäftsjahr 

bedingte Kaufpreiszahlungen für die Anteile an der 

Bioeq AG in Höhe von 11.249 T€ geleistet. 

Im Rahmen einer Personalanpassung wurde als Teil 

der sonstigen Personalrückstellungen eine Rück-

stellung für Remanenzkosten für die in eine Trans-

fergesellschaft gewechselten Mitarbeiter in Höhe 

von 1.096 T€ gebildet. Die Höhe der Rückstellung 

basiert auf einem Zahlungsplan der Transfergesell-

schaft. Die Laufzeit der Remanenzkosten endet im 

August 2026. Innerhalb der Laufzeit mögliche Än-

derungen des Mengengerüsts können die endgül-

tige Höhe der Remanenzkosten beeinflussen. Darin 

enthalten ist eine Kurzarbeitergeld-Vorfinanzierung 

und damit einhergehend potentielle Kurzarbeiter-

geld-Erstattungen. Die Zahlungen der Remanenz-

kosten an die Transfergesellschaft laufen über ein 

verpfändetes Bankkonto. 

Verbindlichkeiten 

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten, deren Be-

sicherung durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte 

sowie deren Mitzugehörigkeit zu anderen Bilanz-

posten werden in Anlage 3 zum Anhang in einem 

Verbindlichkeitenspiegel dargestellt. 

Langfristige Verbindlichkeiten 

Zur Finanzierung der Wachstumsstrategie – insbe-

sondere im Bereich der Biosimilars und Biopharma-

zeutika – sowie zur Deckung allgemeiner Unter-

nehmenszwecke hat Formycon eine Anleihe in 

Höhe von 70 Mio. € begeben. Die Laufzeit endet 

im Juli 2029. Die Auszahlung erfolgte im Juli 2025. 

Anleihen und Schuldverschreibungen (Finanzver-

bindlichkeiten) 

Im dritten Quartal 2025 hat die Formycon AG er-

folgreich ihre erste Unternehmensanleihe 

2025/2029 (ISIN NO0013586024 / WKN A4DFJH) 

im Nordic Bond-Format mit einem Gesamtvolumen 

von 70 Mio. € am Kapitalmarkt platziert. Die vierjäh-

rige, variabel verzinste Anleihe (Fälligkeit: Juli 

2029), wird auf Basis des 3-Monats-Euribor zuzüg-

lich einer Marge von 7,00 % p.a. verzinst; die Zins-

zahlungen erfolgen jeweils quartalsweise. 
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Die Anleihe enthält eingebettete Derivate in Form 

von Kündigungsoptionen und einem Zinsfloor von 

0 % EURIBOR. 

Haftungsverhältnisse 

Die Formycon AG hat für die Verbindlichkeiten der 

Formycon Projekt 203 GmbH eine harte Patronats-

erklärung abgegeben. Diese verpflichtet die 

Formycon AG, die Formycon Projekt 203 GmbH fi-

nanziell zu unterstützen, falls sie ihren Verpflichtun-

gen gegenüber Dritten nicht nachkommt. Darüber 

hinaus hat die Formycon AG der Formycon Pro-

jekt 203 GmbH ein positives Eigenkapital zugesi-

chert. Die Formycon AG kann entsprechend der 

Patronatserklärung bis zu einer Höhe von 4 Mio. € 

in Anspruch genommen werden.  Diese Erklärung 

gilt ab dem 31. März 2026 und bleibt bis zur schrift-

lichen Kündigung in Kraft. 

Nach unseren Erkenntnissen können die zugrunde 

liegenden Verpflichtungen von der betreffenden 

Gesellschaft in allen Fällen erfüllt werden. Mit einer 

Inanspruchnahme ist nicht zu rechnen. 

Sonstige finanzielle Verpflichtungen 

Der Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Ver-

pflichtungen i.S.d. § 285 Satz 1 Nr. 3a HGB resul-

tierte aus Dauerschuldverhältnissen. Der Gesamt-

betrag der Verpflichtungen mit einer Restlaufzeit 

von bis zu einem Jahr beträgt 1.477 T€, der Ge-

samtbetrag der Verpflichtungen mit einer Restlauf-

zeit von ein bis fünf Jahren beträgt 2.191 T€ und 

der Gesamtbetrag der Verpflichtungen mit einer 

Restlaufzeit größer fünf Jahren beträgt 0 T€. 

5. Erläuterungen zur Gewinn- und 
Verlustrechnung 

Umsatzerlöse 

Die Gesellschaft erzielt Umsatzerlöse ausschließ-

lich aus der Erbringung von Dienstleistungen im 

Bereich der Entwicklung von Biosimilars. Sämtliche 

Umsätze werden in Deutschland erzielt. 

Sonstige betriebliche Erträge 

Die sonstigen betrieblichen Erträge ergeben sich 

im Wesentlichen aus der Auflösung von Rückstel-

lungen aus Vorjahren und dem Sachbezug für pri-

vate Kfz-Nutzung. Bei der Auflösung von Rückstel-

lungen handelt es sich im mit 127 T€ um eine Rück-

stellung für ausstehende Rechnungen und der 

Rückstellung für Berufsgenossenschaft 2024. 

Materialaufwand 

Der Materialaufwand beinhalten zum einen Auf-

wendungen für Roh- und Betriebsstoffe, hauptsäch-

lich Referenzmaterial der Originalprodukte im Ent-

wicklungsprozess und Verbrauchsmaterial der La-

bore sowie bezogene Leistungen durch Dienstleis-

ter im Bereich der Entwicklung. 

Sonstige betriebliche Aufwendungen 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erge-

ben sich im Wesentlichen aus Kosten der allgemei-

nen Verwaltung, Gebäude- und Rechts- und Bera-

tungskosten. 

Forschung und Entwicklung 

Im Berichtszeitraum betrugen die gesamten For-

schungs- und Entwicklungskosten 106.065 T€ (Vor-

jahr: 78.197 T€). 

Sonstige Zinsen uns ähnliche Erträge 

Die sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge bein-

halten im Wesentlichen die Erträge aus dem Rück-

gang der Rückstellung für bedingte Kaufpreiszah-

lungen in Höhe von 77.674 T€ und Zinserträgen 

aus der Darlehensforderung gegenüber der Bioeq 

AG.  

Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpa-

piere des Umlaufvermögens 

Im Geschäftsjahr wurden hier außerplanmäßige 

Wertminderungen auf die Anteile an der Bioeq AG 

und die Anteile der FYB202 Project GmbH in Höhe 

von 64.977 T€ (Vorjahr: 126.307 T€) erfasst. 
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6. Sonstige Angaben 

Mitarbeiterzahl 

Gemäß § 285 Nr. 7 HGB sind folgende Angaben 

über die durchschnittliche Mitarbeiteranzahl im Ge-

schäftsjahr zu machen:

 
Durchschnittliche Anzahl der Mitarbeitenden 

      

   2025 Geschäftsjahr   2024 Geschäftsjahr 

Verwaltung   54   47 

Forschung   177   188 

Gesamt   231   235 

 

Angabe zu Organen 

Angaben zu Mitgliedern des Vorstandes gemäß 

§ 285 Nr. 10 HGB: 

— Dr. Stefan Glombitza, Holzkirchen, CEO – seit 

dem 01. Juli 2022 

— Nicola Mikulcik, München, CBO – seit dem 

01. Juni 2022 

— Dr. Andreas Seidl, Oberhaching, CSO – seit 

dem 01. Juli 2022 

— Ralph Enno Spillner, Neuried, CFO – seit dem 

01. April 2023 

Angaben zu Mitgliedern des Aufsichtsrats § 285 Nr. 

10 HGB: 

— Wolfgang Essler, München (Mitglied) - Vor-

stand des Aufsichtsrats Geschäftsführer der 

Santo Deutschland (Holding) GmbH 

— Klaus Röhrig, Wien (Mitglied) Gründungs-Part-

ner und Geschäftsführer der Active Ownership 

Capital S.à r.l., Grevenmacher, Luxemburg 

— Nicholas Haggar, Chalfont St Giles (Vereinigtes 

Königreich) Vorstand der Healthcube Ltd 

— Dr. Bodo Caldeway, Edewecht Geschäftsführer 

der WEGA Invest GmbH 

— Colin Michael Bond, Zürich (Schweiz) im Ruhe-

stand 

Folgende Mitglieder des Aufsichtsrats sind Mitglie-

der in anderen Aufsichtsgremien: 

— Klaus Röhrig 

Mitglied des Verwaltungsrats der Agfa-Ge-

vaert NV  

Mitglied des Verwaltungsrats der Francotyp-

Postalia Holding AG 

— Nicholas Haggar 

Non-Executive Director der Zentiva K.S. Inter-

national, Prag (Tschechische Republik) 

Independent Director der Biocon Limited, Ban-

galore (Indien) 

Independent Director der Biocon Biologics 

Ltd., Bangalore (Indien) 

Non-Executive Director der Biocon Biologics 

UK Ltd., London (Vereinigtes Königreich) 
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Non-Executive Director der Biosimilars NewCo 

Ltd., London (Vereinigtes Königreich) 

Non-Executive Director der Biosimillars Collab-

orations Ireland, Ltd., Dublin (Irland) 

— Colin Michael Bond 

Mitglied des Verwaltungsrats der Sandoz AG, 

Basel (Schweiz) 

Mitglied des Board of Directors der Bi-

oPharma Credit Plc, London (Vereinigtes König-

reich) 

Bezüge 

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhielten in der Be-

richtszeitraum als Gesamtbezüge 339 T€ (Vorjahr: 

221 T€). Die Gesamtbezüge des Vorstands betru-

gen im Berichtszeitraum 3.078 T€ (Vorjahr: 

2.980 T€), davon 465 T€ (Vorjahr: 587 T€) erfolgs-

abhängig im Sinne des § 285 Nr. 9 HGB, darin ent-

halten waren 1.179 T€ (Vorjahr: 1.096 T€) aus der 

Gewährung von 51.188 Bezugsrechten (Vorjahr: 

22.740) im Rahmen eines erfolgsbasierten Aktien-

optionsprogramms.
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Anteilsbesitz gemäß § 285 Nr. 11 HGB 

 
Anteilsbesitz gemäß §285 Nr. 11 HGB 

         

   

Kapitalanteil 

(in %) 
  Eigenkapital zum 

31.12.2025 (in T€) 
  Jahresüberschuss/-

fehlbetrag im Ge-
schäftsjahr 2025 (in 

T€) 

FORMYCON Project 201 GmbH 

Martinsried-Planegg   100,00   25   221 

FORMYCON Project 203 GmbH 

Martinsried-Planegg   100,00   469   158 

FYB202 Project GmbH 

Martinsried-Planegg   100,00   38.171   2.813 

Bioeq AG 

Zug, Schweiz   50,00   51.021*   11.127* 

* Nach IFRS 

 

Im Geschäftsjahr 2025 wurde die Clinical Research 

GmbH (vormals Bioeq GmbH) rückwirkend auf den 

1. Januar 2025 auf die Formycon AG verschmolzen. 

Der Verschmelzungsverlust betrug 92 T€. 

Angaben zu Abschlussprüferhonoraren gemäß 

§ 285 Nr. 17 HGB 

 
Angaben zu Abschlussprüferhonoraren gemäß § 285 Nr. 17 
HGB in T€ 

      

   2025 Geschäftsjahr   2024 Geschäftsjahr 

Abschlussprüferleistungen   728   626 

Andere Bestätigungsleistungen   0   969 

Sonstige Leistungen   5   5 

Gesamt   733   1.600 
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Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag 

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach 

dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten und 

weder in der Gewinn- und Verlustrechnung noch in 

der Bilanz zu berücksichtigen waren, sind nicht 

festzustellen. 

Ergebnisverwendungsvorschlag 

Der Vorstand schlägt vor, den Jahresfehlbetrag auf 

neue Rechnung vorzutragen. 

Nachtragsbericht 

Nach dem 31. Dezember 2025 veröffentlichte die 

Gesellschaft positive klinische Daten für den Biosi-

milar-Kandidaten FYB206 und schloss darüber hin-

aus für diesen eine zusätzliche Vermarktungspart-

nerschaft mit Lotus Pharmaceutical Co Ltd. für Teile 

der Asien-Pazifik-Region ab. 

Darüber hinaus wurde der Abschluss einer Ver-

gleichs- und Lizenzvereinbarung mit Regeneron 

und Bayer erzielt, durch die alle Patentstreitigkeiten 

im Zusammenhang mit dem in Europa zugelasse-

nen FYB203 beigelegt werden. 

Zudem wurde der Start einer Kooperation zur Ent-

wicklung des Biosimilar-Kandidaten FYB286 zwi-

schen Formycon und Iclos bekanntgegeben. Die 

Vorfinanzierung des Projekts erfolgt durch die A-

THOS KG, im Rahmen derer Formycon eine markt-

übliche Kompensationen für seine Entwicklungs-

leistungen erhält und im niedrigen zweistelligen 

Prozentbereich an den späteren Bruttoerlösen be-

teiligt wird. 

Versicherung der gesetzlichen Vertreter 

Wir versichern nach bestem Wissen, dass der Jah-

resabschluss der Formycon AG unter Beachtung 

der anzuwendenden Rechnungslegungsgrund-

sätze ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-

chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-

lage der Gesellschaft vermittelt und im Lagebericht 

der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäfts-

ergebnisses und die Lage der Gesellschaft so dar-

gestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnis-

sen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die 

wesentlichen Chancen und Risiken der voraussicht-

lichen Entwicklung der Formycon AG beschrieben 

sind. 

Entsprechenserklärung 

Die Erklärung der Unternehmensführung zum Deut-

schen Corporate Governance Codex findet sich auf 

der Homepage unter www.formycon.com im Be-

reich Investor Relations.

http://www.formycon.com/


Jahresabschluss der Formycon AG zum 31. Dezember 2025 20 

 

 

Martinsried-Planegg, den 15. April 2026 
 

  

Dr. Stefan Glombitza Nicola Mikulcik 

  

Dr. Andreas Seidl Enno Spillner 
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Anlage 1 

Anlagenspiegel für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025 in T€  

Entwicklung der Anschaffungskosten  

 

  

Historische 

AHK 
Beginn 

Geschäftsjahr 
 

  

Zugänge 

  

Umbuchungen   

Abgänge zu 

historischen 
AHK   

Historische 

AHK Ende 
Geschäftsjahr  

Immaterielle Vermögensgegenstände   3.185   -   -   -   3.185  

Entgentlich erworbene Konzessionen, ge-

werbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte 
und Werte sowie Lizenzen an solchen Rech-

ten und Werten   1.609   -   -   -   1.609  

Geschäfts- oder Firmenwert   1.576   -   -   -   1.576  

Sachanlagen   11.466   758   -   -258   11.965  

Gründstücke, gründstücksgleiche Rechte 

und Bauten einschließlich der Bauten auf 
fremden Gründstücken   1.089   11   -   -   1.100  

Technische Anlagen und Machinen   7.282   80   -   -196   7.166  

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts-

ausstattung   3.095   131   -   -62  

 

 3.164  

Geleistete Anzahlungen   -   535   -   -   535  

Finanzanlagen   872.100   1.460   -   -21.388   852.173  

Anteile an verbundenen Unternehmen   543.905   -   -   -4.588   539.318  

Ausleihungen an verbundene Unternehmen   68.419   1.460   -   -16.800   53.079  

Beteiligungen   259.776   -   -   -   259.776  

Summe   886.751   2.218   -   -21.646   867.323  
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 Entwicklung der Abschreibungen   Entwicklung der Buchwerte 

 

Kumulierte 

Abschrei- 

bungen 
Beginn 

Geschäftsjahr   

Abschreibun-

gen 
Geschäftsjahr   

Abgänge 

Abschreibun-
gen 

Geschäftsjahr   

Kumulierte 

Abschreibun-

gen 
Ende 

Geschäftsjahr   

Restbuchwert 

Vorjahr   

Abgänge zum 

Buchwert   

Restbuchwert 

Geschäftsjahr 

 -2.719   -217   -   -2.936   466   -217   249 

 

 

 
 -1.143   -217   -   -1.360   466   -217   249 

 -1.576   -   -   -1.576   -   -   - 

 -6.658   -1.095   171   -7.582   4.808   -425   4.383 

 

 
 -676   -116   -   -792   412   -104   308 

 -4.270   -595   124   -4.741   3.012   -588   2.425 

 

 -1.712   -385   47   -2.049   1.383   -268   1.116 

 -   -   -   -   -   535   535 

 -303.322   -64.977   -   -368.299   568.778   -84.904   483.873 

 -195.417   -48.314   -   -243.731   348.439   -52.901   295.587 

 -   -   -   -   68.419   -15.340   53.079 

 -107.906   -16.663   -   -124.569   151.920   -16.663   135.207 

 -312.699   -66.289   171   -378.817   574.052   -85.546   488.506 
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Anlage 2 

Forderungsspiegel für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025 in T€ 

   

31. Dezember 2025  

 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   16.280  

Forderungen gegen verbundene Unternehmen   8.200  

Sonstige Vermögensgegenstände   1.834  

Summe   26.313  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlage 3 

Verbindlichkeitenspiegel für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025 in T€ 

   Insgesamt 

 

 
 Davon mit einer Restlaufzeit 

von bis zu einem Jahr 
(Vorjahr)  

Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen   6.960   6.960   (0)  

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   7.458   7.458   (5.270)  

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen   24.968   4.708   (12.000)  

Sonstige Verbindlichkeiten   72.754   2.710   (941) 

 

 

Summe   112.140   21.837   (18.211)  
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 Davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 

(Vorjahr) 
  Davon mit einer Restlaufzeit unter einem Jahr 

(Vorjahr) 

 0   (0)   16.280   (3.576) 

 3.493   (0)   4.707   (16.046) 

 0   (0)   1.834   (3.693) 

 3.493   (0)   22.821   (23.314) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Davon mit einer Restlaufzeit 

von ein bis fünf Jahren 
(Vorjahr)   

Davon mit einer Restlaufzeit 

von mehr als fünf Jahren 
(Vorjahr)   

durch Pfandrechte 

o.Ä gesichert   

Art und Form der Si-

cherheit 

 0   (0)   0   (0)   0    

 0   (0)   0   (0)   0    

 20.260   (0)   0   (0)   0    

 70.043   (655)   0   (0)   0   

Branchenübliche Ei-

gentumsvorbehalte 

 90.303   (655)   0   (0)   0    
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Bestätigungsvermerk 
des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Formycon AG, Planegg-Martinsried 

Vermerk über die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des 
zusammengefassten Lageberichts 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der Formycon AG, 

Planegg-Martinsried, – bestehend aus der Bilanz 

zum 31. Dezember 2025 und der Gewinn- und Ver-

lustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 

bis zum 31. Dezember 2025 sowie dem Anhang, 

einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- 

und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hin-

aus haben wir den Bericht über die Lage der Ge-

sellschaft und des Konzerns (im Folgenden „zusam-

mengefasster Lagebericht“) der Formycon AG für 

das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. De-

zember 2025 geprüft. 

Die im Abschnitt „Sonstige Informationen“ unseres 

Bestätigungsvermerks genannten Bestandteile des 

zusammengefassten Lageberichts haben wir in Ein-

klang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften 

nicht inhaltlich geprüft. 

Der zusammengefasste Lagebericht enthält als un-

geprüft gekennzeichnete, nicht vom Gesetz vorge-

sehene Querverweise. Diese Querverweise sowie 

die Informationen, auf die sich die Querverweise 

beziehen, haben wir in Einklang mit den deutschen 

gesetzlichen Vorschriften nicht inhaltlich geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prü-

fung gewonnenen Erkenntnisse 

— entspricht der beigefügte Jahresabschluss 

in allen wesentlichen Belangen den deut-

schen, für Kapitalgesellschaften geltenden 

handelsrechtlichen Vorschriften und 

vermittelt unter Beachtung der deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 

ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-

chendes Bild der Vermögens- und Finanz-

lage der Gesellschaft zum 31. Dezember 

2025 sowie ihrer Ertragslage für das Ge-

schäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. De-

zember 2025 und 

— vermittelt der beigefügte zusammenge-

fasste Lagebericht insgesamt ein zutreffen-

des Bild von der Lage der Gesellschaft. In 

allen wesentlichen Belangen steht dieser 

zusammengefasste Lagebericht in Einklang 

mit dem Jahresabschluss, entspricht den 

deutschen gesetzlichen Vorschriften und 

stellt die Chancen und Risiken der zukünfti-

gen Entwicklung zutreffend dar. Unser Prü-

fungsurteil zum zusammengefassten Lage-

bericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt 

der im Abschnitt „Sonstige Informationen“ 

genannten Bestandteile des zusammenge-

fassten Lageberichts. Der zusammenge-

fasste Lagebericht enthält als ungeprüft ge-

kennzeichnete, nicht vom Gesetz vorgese-

hene Querverweise. Unser Prüfungsurteil 

erstreckt sich nicht auf diese Querverweise 

sowie die Informationen, auf die sich die 

Querverweise beziehen. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass 

unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen 

die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses 

und des zusammengefassten Lageberichts geführt 

hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses 

und des zusammengefassten Lageberichts in Über-

einstimmung mit § 317 HGB und der EU-
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Abschlussprüferverordnung (Nr. 537/2014; im Fol-

genden „EU-APrVO“) unter Beachtung der vom 

Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-

schlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwor-

tung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist 

im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers 

für die Prüfung des Jahresabschlusses und des zu-

sammengefassten Lageberichts“ unseres Bestäti-

gungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir 

sind von dem Unternehmen unabhängig in Über-

einstimmung mit den europarechtlichen sowie den 

deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtli-

chen Vorschriften und haben unsere sonstigen 

deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit 

diesen Anforderungen erfüllt. Darüber hinaus erklä-

ren wir gemäß Artikel 10 Abs. 2 Buchst. f) EU-

APrVO, dass wir keine verbotenen Nichtprüfungs-

leistungen nach Artikel 5 Abs. 1 EU-APrVO erbracht 

haben. Wir sind der Auffassung, dass die von uns 

erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und ge-

eignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungs-

urteile zum Jahresabschluss und zum zusammen-

gefassten Lagebericht zu dienen. 

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte in der 
Prüfung des Jahresabschlusses 

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind sol-

che Sachverhalte, die nach unserem pflichtgemä-

ßen Ermessen am bedeutsamsten in unserer Prü-

fung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 

vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025 waren. 

Diese Sachverhalte wurden im Zusammenhang mit 

unserer Prüfung des Jahresabschlusses als Gan-

zem und bei der Bildung unseres Prüfungsurteils 

hierzu berücksichtigt; wir geben kein gesondertes 

Prüfungsurteil zu diesen Sachverhalten ab. 

 
Die Werthaltigkeit der wesentlichen An-
teile an verbundenen Unternehmen, Aus-
leihungen an verbundene Unternehmen 
und der Beteiligungen sowie des Wertan-
satzes der bedingten Kaufpreiszahlung re-
sultierend aus dem Unternehmenstransak-
tion zum Erwerb der Anteile an der Bioeq 
AG (FYB201) und FYB202 Project GmbH 
 

Zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewer-

tungsgrundlagen verweisen wir auf den Anhang 

Ziffer 3. Erläuterungen zur Geschäftsentwicklung 

finden sich im zusammengefassten Lagebericht Ab-

schnitt Vermögens-, Umsatz- und Ertragsentwick-

lung. 

Das Risiko für den Abschluss 

Im Jahresabschluss der Formycon AG zum 31. De-

zember 2025 werden unter den Finanzanlagen An-

teile an verbundenen Unternehmen in Höhe von 

EUR 295,6 Mio, Ausleihungen an verbundene Un-

ternehmen in Höhe von EUR 53,1 Mio und Beteili-

gungen in Höhe von EUR 135,2 Mio ausgewiesen. 

Zudem entfallen davon EUR 212,2 Mio auf bedingte 

Kaufpreiszahlungen, die gleichzeitig als sonstige 

Rückstellungen ausgewiesen sind. Der Anteil der 

Finanzanlagen an der Bilanzsumme beläuft sich auf 

insgesamt 79 % und hat somit einen wesentlichen 

Einfluss auf die Vermögenslage der Gesellschaft. 

Die wesentlichen Anteile an verbundenen Unter-

nehmen, Ausleihungen an verbundene Unterneh-

men und Beteiligungen entfallen auf die Bioeq AG 

(FYB201) und FYB202 Project GmbH. 

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten 

bilanziert. Dazu aktiviert die Gesellschaft die be-

dingten Kaufpreiszahlungen als bedingte Anschaf-

fungskosten und Anschaffungspreiserhöhung des 

Finanzanlagevermögens. Bei voraussichtlich dau-

ernder Wertminderung werden die Finanzanlagen 

zum niedrigeren beizulegenden Wert bilanziert. 

Den beizulegenden Wert ermittelt die Gesellschaft 

für Anteile an verbundenen Unternehmen und Be-

teiligungen mithilfe des Discounted-Cashflow-Ver-

fahrens. Für Ausleihungen wird in Abhängigkeit von 

der verbleibenden Laufzeit ebenfalls analog auf 

den Barwert der erwarteten künftigen Zahlungen 

zurückgegriffen. 

Die für das Discounted-Cashflow-Verfahren ver-

wendeten Zahlungsströme beruhen auf beteili-

gungsindividuellen Planungen für die nächsten 17 

bzw. 16 Jahre, die mit Annahmen für Marktumsätze 

der Produkte FYB 201 (Bioeq AG) und FYB202, 

über langfristige Abschmelzungsraten fortgeschrie-

ben werden. Der jeweilige Kapitalisierungszinssatz 

wird aus der Rendite einer risikoadäquaten 
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Alternativanlage bzw. für den Anteil der bedingten 

Kaufpreiszahlung aus dem für die Restlaufzeit ent-

sprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz aus 

den vergangenen sieben Geschäftsjahren, abgelei-

tet. Ist der beizulegende Wert niedriger als der 

Buchwert, so wird anhand qualitativer und quantita-

tiver Kriterien untersucht, ob die Wertminderung 

voraussichtlich dauernd ist. 

Die Berechnung des beizulegenden Werts nach 

dem Discounted-Cashflow-Verfahren ist komplex 

und hinsichtlich der getroffenen Annahmen in ho-

hem Maße von Einschätzungen und Beurteilungen 

der Gesellschaft abhängig. Dies gilt insbesondere 

für die Schätzung der künftigen Marktumsätze und 

langfristigen Abschmelzungsraten, die Ermittlung 

der Kapitalisierungszinssatzes aus der Rendite ei-

ner risikoadäquaten Alternativanlage sowie die Ein-

schätzung der Dauerhaftigkeit der Wertminderung. 

Im Geschäftsjahr 2025 waren die Geschäftsaus-

sichten insbesondere im US-amerikanischen Biosi-

milar-Markt aufgrund der hohen Wettbewerbsinten-

sität und herausfordernden Rahmenbedingungen 

von hoher Volatilität geprägt. Dies führt zu sich ab-

zeichnenden zunehmenden Preisnachlässen und 

einhergehenden geringeren Marktumsätzen. Vor 

diesem Hintergrund hat die Gesellschaft im Ge-

schäftsjahr 2025 außerplanmäßige Abschreibun-

gen auf Finanzanlagen in Höhe von EUR 65,0 Mio 

vorgenommen. 

Es besteht das Risiko für den Abschluss, dass Wert-

minderungen nicht in ausreichender Höhe ermittelt 

wurden und die wesentlichen Anteile und Auslei-

hungen an verbundene Unternehmen sowie die 

Beteiligungen somit nicht werthaltig sind. Zudem 

besteht das Risiko für den Jahresabschluss, dass 

die beizulegenden Zeitwerte für die bedingten 

Kaufpreiszahlungen nicht in angemessener Höhe 

ermittelt worden sind. 

Unsere Vorgehensweise in der Prüfung 

Wir haben uns durch Erläuterungen von Mitarbei-

tern des Finanzwesens ein Verständnis über den 

Prozess der Gesellschaft zur Anteils-/Beteiligungs-

bewertung sowie der Ermittlung der beizulegenden 

Zeitwerte für die bedingten Kaufpreiszahlungen 

verschafft. Anhand der im Rahmen unserer Prüfung 

gewonnenen Informationen haben wir zudem beur-

teilt, bei welchen Anteilen und Ausleihungen an 

verbundene Unternehmen sowie Beteiligungen An-

haltspunkte für einen Abschreibungsbedarf beste-

hen. 

Anschließend haben wir unter Einbezug unserer 

Bewertungsspezialisten die Angemessenheit der 

wesentlichen Annahmen sowie der Bewertungsme-

thode der Gesellschaft beurteilt. Dazu haben wir 

die erwarteten Zahlungsströme sowie die unter-

stellten langfristigen Abschmelzungsraten mit den 

Planungsverantwortlichen erörtert. Außerdem ha-

ben wir Abstimmungen mit anderen intern verfüg-

baren Prognosen, z. B. für steuerliche Zwecke, und 

dem von den gesetzlichen Vertretern erstellten 

Budget vorgenommen. Darüber hinaus haben wir 

die Konsistenz der Annahmen mit externen 

Markteinschätzungen beurteilt. 

Wir haben die dem Abzinsungssatz zugrunde lie-

genden Annahmen und Daten, insbesondere den 

risikofreien Zinssatz, die Marktrisikoprämie und den 

Betafaktor, mit eigenen Annahmen und öffentlich 

verfügbaren Daten verglichen. 

Ferner haben wir uns von der bisherigen Prognose-

güte der Gesellschaft überzeugt, indem wir Planun-

gen früherer Geschäftsjahre mit den tatsächlich re-

alisierten Ergebnissen verglichen und Abweichun-

gen analysiert haben. 

Zur Beurteilung der methodisch und mathematisch 

sachgerechten Umsetzung der Bewertungsme-

thode haben wir die von der Gesellschaft vorge-

nommene Bewertung anhand eigener Berechnun-

gen nachvollzogen und Abweichungen analysiert. 

Um der bestehenden Prognoseunsicherheit Rech-

nung zu tragen, haben wir darüber hinaus die Aus-

wirkungen möglicher Veränderungen des Abzin-

sungssatzes und der erwarteten Zahlungsmittelzu-

flüsse auf den beizulegenden Wert untersucht, in-

dem wir alternative Szenarien berechnet und mit 

den Bewertungsergebnissen der Gesellschaft ver-

glichen haben (Sensitivitätsanalyse). 
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Unsere Schlussfolgerungen 

Das der Werthaltigkeitsprüfung der Anteile und 

Ausleihungen an verbundene Unternehmen sowie 

Beteiligungen zugrunde liegende Vorgehen ist 

sachgerecht und steht im Einklang mit den Bewer-

tungsgrundsätzen. Die Ermittlung der beizulegen-

den Zeitwerte aus bedingten Kaufpreiszahlungen 

steht im Einklang mit den Bewertungsgrundsätzen. 

Die verwendeten Annahmen und Daten der Gesell-

schaft sind angemessen 

Sonstige Informationen 

Der Vorstand bzw. der Aufsichtsrat ist für die sonsti-

gen Informationen verantwortlich. Die sonstigen In-

formationen umfassen die folgenden nicht inhalt-

lich geprüften Bestandteile des zusammengefass-

ten Lageberichts: 

— die zusammengefasste Erklärung zur Unter-

nehmensführung der Gesellschaft und des 

Konzerns, die in die in Kapitel „Erklärung zur 

Unternehmensführung nach § 289f und § 

315d HGB“ des zusammengefassten Lage-

berichts enthalten ist, und 

— die im zusammengefassten Lagebericht ent-

haltenen lageberichtsfremden und als unge-

prüft gekennzeichneten Angaben. 

Die sonstigen Informationen umfassen zudem die 

übrigen Teile des Geschäftsberichts. Die sonstigen 

Informationen umfassen nicht den Jahresabschluss, 

die inhaltlich geprüften Angaben im zusammenge-

fassten Lagebericht sowie unseren dazugehörigen 

Bestätigungsvermerk. 

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 

zum zusammengefassten Lagebericht erstrecken 

sich nicht auf die sonstigen Informationen, und 

dementsprechend geben wir weder ein Prüfungs-

urteil noch irgendeine andere Form von Prüfungs-

schlussfolgerung hierzu ab. 

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir 

die Verantwortung, die oben genannten sonstigen 

Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob 

die sonstigen Informationen 

— wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahres-

abschluss, zu den inhaltlich geprüften Anga-

ben im zusammengefassten Lagebericht 

oder unseren bei der Prüfung erlangten 

Kenntnissen aufweisen oder 

— anderweitig wesentlich falsch dargestellt er-

scheinen. 

Verantwortung des Vorstands und des Aufsichts-
rats für den Jahresabschluss und den zusammen-
gefassten Lagebericht 

Der Vorstand ist verantwortlich für die Aufstellung 

des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Ka-

pitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen 

Vorschriften in allen wesentlichen Belangen ent-

spricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter 

Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungs-

mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-

hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Fi-

nanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 

Ferner ist der Vorstand verantwortlich für die inter-

nen Kontrollen, die er in Übereinstimmung mit den 

deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buch-

führung als notwendig bestimmt hat, um die Auf-

stellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, 

der frei von wesentlichen falschen Darstellungen 

aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipula-

tionen der Rechnungslegung und Vermögensschä-

digungen) oder Irrtümern ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der 

Vorstand dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Ge-

sellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätig-

keit zu beurteilen. Des Weiteren hat er die Verant-

wortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der 

Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern ein-

schlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er dafür 

verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs-

legungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-

menstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tat-

sächliche oder rechtliche Gegebenheiten entge-

genstehen. 

Außerdem ist der Vorstand verantwortlich für die 

Aufstellung des zusammengefassten Lageberichts, 

der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 

der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentli-

chen Belangen mit dem Jahresabschluss in 
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Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vor-

schriften entspricht und die Chancen und Risiken 

der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. 

Ferner ist der Vorstand verantwortlich für die Vor-

kehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er als 

notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines 

zusammengefassten Lageberichts in Übereinstim-

mung mit den anzuwendenden deutschen gesetzli-

chen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausrei-

chende geeignete Nachweise für die Aussagen im 

zusammengefassten Lagebericht erbringen zu kön-

nen. 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwa-

chung des Rechnungslegungsprozesses der Ge-

sellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses 

und des zusammengefassten Lageberichts. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prü-
fung des Jahresabschlusses und des zusammen-
gefassten Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit 

darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 

Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellun-

gen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtü-

mern ist, und ob der zusammengefasste Lagebe-

richt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 

der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentli-

chen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit 

den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 

Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vor-

schriften entspricht und die Chancen und Risiken 

der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, 

sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der 

unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 

zum zusammengefassten Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Si-

cherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 

Übereinstimmung mit § 317 HGB und der EU-APrVO 

unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-

prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 

ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte 

Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets 

aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolo-

sen Handlungen oder Irrtümern resultieren und 

werden als wesentlich angesehen, wenn vernünf-

tigerweise erwartet werden könnte, dass sie ein-

zeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses 

Jahresabschlusses und zusammengefassten Lage-

berichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidun-

gen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Er-

messen aus und bewahren eine kritische Grundhal-

tung. Darüber hinaus 

— identifizieren und beurteilen wir die Risiken 

wesentlicher falscher Darstellungen im Jah-

resabschluss und im zusammengefassten 

Lagebericht aufgrund von dolosen Handlun-

gen oder Irrtümern, planen und führen Prü-

fungshandlungen als Reaktion auf diese Ri-

siken durch sowie erlangen Prü-fungsnach-

weise, die ausreichend und geeignet sind, 

um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile 

zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolo-

sen Handlungen resultierende wesentliche 

falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, 

ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtü-

mern resultierende wesentliche falsche Dar-

stellung nicht aufgedeckt wird, da dolose 

Handlungen kollusives Zusammenwirken, 

Fälschungen, beabsichtigte Unvollständig-

keiten, irreführende Darstellungen bzw. das 

Außerkraftsetzen interner Kontrollen bein-

halten können. 

— erlangen wir ein Verständnis von den für die 

Prüfung des Jahresabschlusses relevanten 

internen Kontrollen und den für die Prüfung 

des zusammengefassten Lageberichts rele-

vanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um 

Prüfungshandlungen zu planen, die unter 

den Umständen angemessen sind, jedoch 

nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur 

Wirksamkeit der internen Kontrollen der Ge-

sellschaft bzw. dieser Vorkehrungen und 

Maßnahmen abzugeben. 

— beurteilen wir die Angemessenheit der vom 

Vorstand angewandten Rechnungslegungs-

methoden sowie die Vertretbarkeit der vom 

Vorstand dargestellten geschätzten Werte 

und damit zusammenhängenden Angaben. 
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— ziehen wir Schlussfolgerungen über die An-

gemessenheit des vom Vorstand ange-

wandten Rechnungslegungsgrundsatzes 

der Fortführung der Unternehmenstätigkeit 

sowie, auf der Grundlage der erlangten Prü-

fungsnachweise, ob eine wesentliche Unsi-

cherheit im Zusammenhang mit Ereignissen 

oder Gegebenheiten besteht, die bedeut-

same Zweifel an der Fähigkeit der Gesell-

schaft zur Fortführung der Unternehmenstä-

tigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem 

Schluss kommen, dass eine wesentliche Un-

sicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im 

Bestätigungsvermerk auf die dazugehöri-

gen Angaben im Jahresabschluss und im 

zusammengefassten Lagebericht aufmerk-

sam zu machen oder, falls diese Angaben 

unangemessen sind, unser jeweiliges Prü-

fungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen un-

sere Schlussfolgerungen auf der Grundlage 

der bis zum Datum unseres Bestätigungs-

vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zu-

künftige Ereignisse oder Gegebenheiten 

können jedoch dazu führen, dass die Ge-

sellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht 

mehr fortführen kann. 

— beurteilen wir Darstellung, Aufbau und In-

halt des Jahresabschlusses insgesamt ein-

schließlich der Angaben sowie ob der Jah-

resabschluss die zugrunde liegenden Ge-

schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, 

dass der Jahresabschluss unter Beachtung 

der deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-

ger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-

hältnissen entsprechendes Bild der Vermö-

gens-, Finanz- und Ertragslage der Gesell-

schaft vermittelt. 

— beurteilen wir den Einklang des zusammen-

gefassten Lageberichts mit dem Jahresab-

schluss, seine Gesetzesentsprechung und 

das von ihm vermittelte Bild von der Lage 

des Unternehmens. 

— führen wir Prüfungshandlungen zu den vom 

Vorstand dargestellten zukunftsorientierten 

Angaben im zusammengefassten Lagebe-

richt durch. Auf Basis ausreichender 

geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen 

wir dabei insbesondere die den zukunftsori-

entierten Angaben vom Vorstand zugrunde 

gelegten bedeutsamen Annahmen nach 

und beurteilen die sachgerechte Ableitung 

der zukunftsorientierten Angaben aus die-

sen Annahmen. Ein eigenständiges Prü-

fungsurteil zu den zukunftsorientierten An-

gaben sowie zu den zugrunde liegenden 

Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht 

ein erhebliches unvermeidbares Risiko, 

dass künftige Ereignisse wesentlich von den 

zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verant-

wortlichen unter anderem den geplanten Umfang 

und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeut-

same Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwai-

ger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die 

wir während unserer Prüfung feststellen. 

Wir geben gegenüber den für die Überwachung 

Verantwortlichen eine Erklärung ab, dass wir die re-

levanten Unabhängigkeitsanforderungen eingehal-

ten haben, und erörtern mit ihnen alle Beziehungen 

und sonstigen Sachverhalte, von denen vernünf-

tigerweise angenommen werden kann, dass sie 

sich auf unsere Unabhängigkeit auswirken, und so-

fern einschlägig, die zur Beseitigung von Unabhän-

gigkeitsgefährdungen vorgenommenen Handlun-

gen oder ergriffenen Schutzmaßnahmen. 

Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit 

den für die Überwachung Verantwortlichen erörtert 

haben, diejenigen Sachverhalte, die in der Prüfung 

des Jahresabschlusses für den aktuellen Berichts-

zeitraum am bedeutsamsten waren und daher die 

besonders wichtigen Prüfungssachverhalte sind. 

Wir beschreiben diese Sachverhalte im Bestäti-

gungsvermerk, es sei denn, Gesetze oder andere 

Rechtsvorschriften schließen die öffentliche An-

gabe des Sachverhalts aus. 
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Sonstige gesetzliche und andere rechtliche  
Anforderungen 

Vermerk über die Prüfung der für Zwecke 
der Offenlegung erstellten elektronischen 
Wiedergaben des Jahresabschlusses und 
des zusammengefassten Lageberichts nach 
§ 317 Abs. 3a HGB 

Prüfungsurteil 

Wir haben gemäß § 317 Abs. 3a HGB eine Prüfung 

mit hinreichender Sicherheit durchgeführt, ob die in 

den bereitgestellten Dateien „Formycon HGB Ein-

zelabschluss-2025-12-31-de.zip“ (SHA256-Hash-

wert: f53c030f672a46c830761edcbdaf4c78779b3-

a6643928a03c783ed93be440cc8) enthaltenen 

und für Zwecke der Offenlegung erstellten Wieder-

gaben des Jahresabschlusses und des zusammen-

gefassten Lageberichts (im Folgenden auch als 

„ESEF-Unterlagen“ bezeichnet) den Vorgaben des 

§ 328 Abs. 1 HGB an das elektronische Berichtsfor-

mat („ESEF-Format“) in allen wesentlichen Belan-

gen entsprechen. In Einklang mit den deutschen 

gesetzlichen Vorschriften erstreckt sich diese Prü-

fung nur auf die Überführung der Informationen 

des Jahresabschlusses und des zusammengefass-

ten Lageberichts in das ESEF-Format und daher 

weder auf die in diesen Wiedergaben enthaltenen 

noch auf andere in der oben genannten Datei ent-

haltene Informationen. 

Nach unserer Beurteilung entsprechen die in der 

oben genannten bereitgestellten Datei enthaltenen 

und für Zwecke der Offenlegung erstellten Wieder-

gaben des Jahresabschlusses und des zusammen-

gefassten Lageberichts in allen wesentlichen Be-

langen den Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB an das 

elektronische Berichtsformat. Über dieses Prü-

fungsurteil sowie unsere im voranstehenden „Ver-

merk über die Prüfung des Jahresabschlusses und 

des zusammengefassten Lageberichts“ enthalte-

nen Prüfungsurteile zum beigefügten Jahresab-

schluss und zum beigefügten zusammengefassten 

Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 

zum 31. Dezember 2025 hinaus geben wir keinerlei 

Prüfungsurteil zu den in diesen Wiedergaben ent-

haltenen Informationen sowie zu den anderen in 

der oben genannten Datei enthaltenen Informatio-

nen ab. 

Grundlage für das Prüfungsurteil 

Wir haben unsere Prüfung der in der oben genann-

ten bereitgestellten Datei enthaltenen Wiederga-

ben des Jahresabschlusses und des zusammenge-

fassten Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 

Abs. 3a HGB unter Beachtung des IDW Prüfungs-

standards: Prüfung der für Zwecke der Offenlegung 

erstellten elektronischen Wiedergaben von Ab-

schlüssen und Lageberichten nach § 317 Abs. 3a 

HGB (IDW PS 410 (06.2022)) durchgeführt. Unsere 

Verantwortung danach ist im Abschnitt „Verantwor-

tung des Abschlussprüfers für die Prüfung der 

ESEF-Unterlagen“ weitergehend beschrieben. Un-

sere Wirtschaftsprüferpraxis hat den IDW Qualitäts-

managementstandard: Anforderungen an das Qua-

litätsmanagement in der Wirtschaftsprüferpraxis 

(IDW QMS 1 (09.2022)) angewendet. 

Verantwortung des Vorstands und des Aufsichts-
rats für die ESEF-Unterlagen 

Der Vorstand der Gesellschaft ist verantwortlich für 

die Erstellung der ESEF-Unterlagen mit den elektro-

nischen Wiedergaben des Jahresabschlusses und 

des zusammengefassten Lageberichts nach Maß-

gabe des § 328 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 HGB. 

Ferner ist der Vorstand der Gesellschaft verant-

wortlich für die internen Kontrollen, die er als not-

wendig erachtet, um die Erstellung der ESEF-Unter-

lagen zu ermöglichen, die frei von wesentlichen – 

beabsichtigten oder unbeabsichtigten – Verstößen 

gegen die Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB an das 

elektronische Berichtsformat sind. 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwa-

chung des Prozesses der Erstellung der ESEF-Un-

terlagen als Teil des Rechnungslegungsprozesses. 
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Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prü-
fung der ESEF-Unterlagen 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit 

darüber zu erlangen, ob die ESEF-Unterlagen frei 

von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeab-

sichtigten – Verstößen gegen die Anforderungen 

des § 328 Abs. 1 HGB sind. Während der Prüfung 

üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und be-

wahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hin-

aus 

— identifizieren und beurteilen wir die Risiken 

wesentlicher – beabsichtigter oder unbeab-

sichtigter – Verstöße gegen die Anforderun-

gen des § 328 Abs. 1 HGB, planen und füh-

ren Prüfungshandlungen als Reaktion auf 

diese Risiken durch sowie erlangen Prü-

fungsnachweise, die ausreichend und ge-

eignet sind, um als Grundlage für unser Prü-

fungsurteil zu dienen. 

— gewinnen wir ein Verständnis von den für 

die Prüfung der ESEF-Unterlagen relevan-

ten internen Kontrollen, um Prüfungshand-

lungen zu planen, die unter den gegebenen 

Umständen angemessen sind, jedoch nicht 

mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirk-

samkeit dieser Kontrollen abzugeben. 

— beurteilen wir die technische Gültigkeit der 

ESEF-Unterlagen, d. h. ob die die ESEF-Un-

terlagen enthaltende bereitgestellte Datei 

die Vorgaben der Delegierten Verordnung 

(EU) 2019/815 in der zum Abschlussstichtag 

geltenden Fassung an die technische Spezi-

fikation für diese Datei erfüllt. 

— beurteilen wir, ob die ESEF-Unterlagen eine 

inhaltsgleiche XHTML-Wiedergabe des ge-

prüften Jahresabschlusses und des geprüf-

ten zusammengefassten Lageberichts er-

möglichen. 

Übrige Angaben gemäß Artikel 10 EU-APrVO 

Wir wurden von der Hauptversammlung am 18. Juni 

2025 als Abschlussprüfer gewählt. Wir wurden am 

16. Januar 2026 vom Prüfungsausschuss beauf-

tragt. Wir sind ununterbrochen seit dem Geschäfts-

jahr 2022 als Abschlussprüfer der Formycon AG tä-

tig. 

Wir erklären, dass die in diesem Bestätigungsver-

merk enthaltenen Prüfungsurteile mit dem zusätzli-

chen Bericht an den Prüfungsausschuss nach Arti-

kel 11 EU-APrVO (Prüfungsbericht) in Einklang ste-

hen. 

Wir haben folgende Leistungen, die nicht im Jah-

resabschluss oder im zusammengefassten Lagebe-

richt des geprüften Unternehmens angegeben wur-

den, zusätzlich zur Abschlussprüfung für das ge-

prüfte Unternehmen bzw. für die von diesem be-

herrschten Unternehmen erbracht: 

Neben dem Jahresabschluss haben wir den Kon-

zernabschluss nebst zusammengefasstem Lagebe-

richt der Formycon AG geprüft, die prüferische 

Durchsicht von Zwischenabschlüssen und die 

Pflichtprüfung einer Tochtergesellschaft durchge-

führt. Die sonstigen Leistungen betreffen den Zu-

griff auf generelle Marktdaten. 

Sonstiger Sachverhalt – Verwendung des 
Bestätigungsvermerks 

Unser Bestätigungsvermerk ist stets im Zusammen-

hang mit dem geprüften Jahresabschluss und dem 

geprüften zusammengefassten Lagebericht sowie 

den geprüften ESEF-Unterlagen zu lesen. Der in 

das ESEF-Format überführte Jahresabschluss und 

zusammengefasste Lagebericht – auch die in das 

Unternehmensregister einzustellenden Fassungen 

– sind lediglich elektronische Wiedergaben des ge-

prüften Jahresabschlusses und des geprüften zu-

sammengefassten Lageberichts und treten nicht an 

deren Stelle. Insbesondere ist der ESEF-Vermerk 

und unser darin enthaltenes Prüfungsurteil nur in 

Verbindung mit den in elektronischer Form bereit-

gestellten geprüften ESEF-Unterlagen verwendbar. 
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Verantwortlicher Wirtschaftsprüfer 

Der für die Prüfung verantwortliche Wirtschafts 

prüfer ist Rainer Rupprecht. 

München, den 21. April 2026 

 

KPMG AG 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

gez. Rupprecht   gez. Ratkovic 

Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüfer 
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